
Hans-Joachtm Schmidt, Kirche, $ taal, Natıon. umgliederung der Kırche IM mittelalterki-
chen Europa (Forschungen mittelalterlichen Geschichte, 5 Verlag
Hermann Böhlaus Nachfolger‚ Wei1mar 1999, 580 5., geb
„Das aps bewahrte dıe Unabhängigkeit der Kırch:  ® uch WEe: die Ku-
rie gewissen Fällen VÖO': dem rnNZzıp der der Grenzen abwich,
konnte s1e doch den (Grundsatz verteidigen, dıe Sprengel der Kıiırche sıch
niıcht den Veränderungen pohlıtiıschen, sprachlıchen und ellen
anz atten  . Die „„Grenzen der Kiırche“ nıcht der Fvangelischen
Kırche VO':  - Westfalen des Jahres 2000, sondern pätantıke under
sind das ITIhema des Freiburg enrenden Hıstorikers ans-Joacht
Miıt der Bewahrung ihrer Grenzen wahrte dıe Kırche lange ihre Unabhängıig-
keit VO  - weitlichen Herrschern. Drei FEtappen lassen sıch unterscheiden,
enen die Grenzen der Kırche dem aps entglitten: das Schisma VO  -
1378 und dıe damıt verbundene usbildung national- der deskirchlicher
en, das protestantische Landeskirchentum se1it der Reformation,
das Staatskirchentum atholischer Herrscher des aufge.  en bsolutismus
Kaiser Joseph I1 suchte dıe staatlıche auf dıe Kırche auszudehnen.
Besonders deutlıch Wr das be1 der Diözesanregulierung VO: 1783, mit der die
kırchlichen Verwaltungsgrenzen mit den staatlıchen Deckung gebrac) und
die uständıigkeit außerösterreichischer ischo{ie auf dıe Kırche Österreich
ausgeschaltet wurde. Vergleichbares geschah 1790 Frankreich mit der edu-
zierung der Anzahl der mehr als 130 französischen Diozesen auf 82 und ıhrer
raumlıchen Anpassung die 82 Departements.

abe1 WATIiCIH dıe Grenzen der Kırche eine muitatiıon staatlıcher Grenzen.
Vorbild der bischoöflichen Amtsbezırke WAar dıie Verwaltungsorganisation des
spätantiıken Römischen Reiches och galt das VOT allem Italıen und Frank-
reich. Auf der ıberischen Halbıinsel dıie durch dıe westgotische Herr-
SC. entstandenen Raumbeziehungen malßgeblıch. Auf der britischen NSse.
begründete dıe Missıon durch Augustinus VO  - Canterbury eine 1LCUC Iradıtion.
Im rechtsrheinischen Deutschland fehlten antıke Grundlagen 8234 entstand
mit amburg das erste Erzbistum ohne antıke Anknüpfungsmöglıchkeıit. HKrst
recht galt das für Olen und die baltıschen und kandinavıschen er. Den-
och lag der ung antık-romische en Moment der

der Kırche „Die kırchlichen Sprengel Iro  S einiger Abweichungen auf
der Grundlage spätantiker Verwaltungsorganisation modelhert konservierten
ach dem Ende des roömischen Reiches einen Zustand, der ontrast den

Herrschaften germanischer Önige Alter, Stabıilıtät und Ehrwürdigkeıit
zeigte und sich dazu eignete, dıe igenständıgkeit geistlicher erarchie Samıt
der ihnen zugeordneten Sprenge: demonstrieren. Miıt der imitatio imper1
hef dıe Kiırche nıcht mehr efahr wIie och der Jahrhundert sıch
weltlicher EW unterwerfen und siıch >sondern mıit dieser
Nachahmung VCISANSCHCI staatlıcher Verwaltung behauptete dıe Kırche ıhren
Anspruch auf eigenständige lıederung‘. Theologisch begründet wurde
das zuers Jahrhundert VO  5 Innozenz E bevor das Decretum Gratianı
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x  un  € dıe Angleichung der Sprengel dıe romischen Verwaltungs-
einheıiten durch Petrus behauptete. Am nde dieser Entwicklung stand das
vierte aterankonzıl VO:! 1215

ach 1215 blıeb das Zael dasselbe: Bewahrung der bestehenden Sprengel
und Grenzen, Zurückweisung VO erungswüns We.  er Herrscher.
Das Mittel bestand aber nıcht mehr darın, ST Bestehenden festzuhalten,
sondern der Monopolhsierung der Entscheidungsbefugnis beim aps Polıt1-
tische Grenzen konnten nıcht anger ignorlert werden, doch gab dıe Kurie
estrebungen weltlicher Herrscher auf Errichtung VOL Metropolitansıtzen

seltenen Fällen nach, 13  B be1 der Erhebung Prags ZUuUmn Erzbistum der
1393 be1 der Errichtung der Kıirchenprovinz Lissabon.

uch die Konzilsnationen hingen mit der Raumgliederung der Kırche
zusammen. Waren 1215 die Konzilsväter ach geistlichen ezirken ZUSAam-

mengekommen, gruppierte bereıits ein kurz nach Konzilsschluß entstande-
11CSs Verzeichnis dıie Teillnehmer ach ern Dennoch WAaien dıe ONZUS-
vater 1409 152 nıcht nach regionaler Herkunft eingeteilt, ber dıe Beratun-
SCn fanden nationalen Gruppen statt. „Im weılteren Verlauf entwickelten
sich 152 fester gefügte en, entstanden ‚Natiıonen“““. In Konstanz
wurden die ‚Natiıonen‘ inem tragenden Element des ONZ: In 24SE.
verzichtete auf dıe Abstimmung ach Natiıonen und tTattete jeden Kon-
zılsteilnehmer mit Stimmrecht aus, darunter uch (sesandte VO  - Fürsten, dıe
keine Geistlichen Dadurch verstärkte sıch der Eiıinfluß We.  er Herr-
scher. Erst mıit dem ıberfolg des Konzıls VO  - 4SE. wurden die Erzbistumer
und Bıiıstumer wieder die alleinıgen UOrdnungsprinzipien der hristenheıt. och
WAr das Pyrrhussteg. „Die Neuzeıt sollte mit Reformation, Gegenre-
formatıon und Konfessionalisierung einen Schub C  o Zu einer
national und taatlıch eingepassten kirchlichen Verfassung rfahren sowochl|

den protestantischen als uch den atholischen ern  c
Harm Klueting

Barbara S tambolis, (slaube und Heımalt. Dize Flüchtlingsproblemaltik der Katholischen
Osthilfe IM Erzbistum Paderborn nach 9045 (Zeıtgeschichte Erzbistum ader-
born, > Bonifatius Verlag, 4aderDorn 1998, 70 S 523 Abb., brosch.

„Heimatschaffen kann 1Ur auf dem en der Religi0n, der hrıistlıchen Ver-
oVOnNnsTATten gehen: Reparatur und Neubau unsecfer He1mat kann

verwirklicht werden dem iınen Namen, den nıcht brau-
chen.“ Dieses /1ıtat VO  — Paul Kewiıtsch, dem das Buch geWl!  e ist, stellt dıe
Autorin ıhren Ausführungen wie eine C  SC  ur, die Inhalt und Zael der Ka-
tholischen Osthilte marktert, VOTIALN.

‚„‚Heimatverlust“‘ charakterisiert das Lebensgefühl weiter eile der eut-
schen Bevölkerung nach dem Zweıiten Weltkrieg. Zur „Beheimatung““ be1zu-
tragen, darın sahen dıe rtchen ach 1945 ihre Aufgabe. Wıe S1e diese erfüll-
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